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Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts  fürVerwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts  fürVerwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts  fürVerwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts  für
interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) derinterdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) derinterdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) derinterdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) der
Universität Bielefeld vom 15. April 2008Universität Bielefeld vom 15. April 2008Universität Bielefeld vom 15. April 2008Universität Bielefeld vom 15. April 2008

Aufgrund des § 2 Abs. 4 i.V.m. § 29 des Gesetzes über
die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hoch-
schulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S.
474), geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007
(GV. NRW. S. 744) hat die Universität Bielefeld die fol-
gende Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Insti-
tuts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung
(IKG) erlassen:

§ 1§ 1§ 1§ 1
RechtsstellungRechtsstellungRechtsstellungRechtsstellung

Das IKG ist eine zentrale wissenschaftliche Einrich-
tung der Universität Bielefeld.

§ 2§ 2§ 2§ 2
AufgabenAufgabenAufgabenAufgaben

(1) Die Aufgaben des Instituts bestehen in theorie-
geleiteten und empirischen Analysen innergesell-
schaftlicher Konflikte und Gewalt.

(2) Die theoretischen und empirischen Arbeiten
sollen interdisziplinär angelegt werden. Daher sind
Mitglieder mehrerer Fakultäten an den Arbeiten
beteiligt.

(3) Das IKG fördert die interdisziplinäre Forschung
und Lehre in den Fakultäten zu innergesellschaftli-
chen Konflikt- und Gewaltproblematiken.

§ 3§ 3§ 3§ 3
MitgliederMitgliederMitgliederMitglieder

(1) Mitglieder des IKG sind
- die an ihm tätigen Mitglieder der Gruppe der

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
der Universität Bielefeld,

- die dem IKG zugeordneten Mitglieder der
Gruppen der akademischen und weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Univer-
sität Bielefeld sowie

- die als Studierende an der Universität Biele-
feld eingeschriebenen, am IKG tätigen stu-
dentischen Hilfskräfte sowie die am IKG täti-
gen wissenschaftlichen Hilfskräfte.

(2) Anderen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern der Universität Bielefeld, die längerfristig
am IKG tätig werden wollen, kann der Vorstand auf
Antrag die Rechte eines Mitglieds verleihen.

(3) Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Ende der
Mitarbeit.

(4) Über die Mitgliedschaft entscheidet im Zweifel
das Rektorat.

§ 4§ 4§ 4§ 4
Der VorstandDer VorstandDer VorstandDer Vorstand

(1) Der Vorstand besteht mehrheitlich aus der am
IKG tätigen Mitgliedern der Gruppe der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie Vertreterin-
nen und Vertretern der am IKG tätigen akademi-
schen und weiteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und Vertreterinnen und Vertretern der Stu-
dierenden nach § 3 Abs. 1. Die Vertreterinnen und
Vertreter werden von den Mitgliedern des IKG nach
Gruppen getrennt für jeweils 2 Jahre gewählt. Wie-
derwahl ist möglich.

(2) Dem Vorstand gehören je ein Mitglied des IKG
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer der das Institut tragenden Fakultä-
ten an; je nach dieser Zahl bestimmt sich die Zahl
der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
der Studierenden und der weiteren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wie folgt:
4 : 1 : 1 : 1
5 : 2 : 1 : 1
6 : 2 : 2 : 1
7 : 2 : 2 : 2.
Für eine größere Zahl von Vorstandsmitgliedern aus
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer ist entsprechend zu verfahren.

(3) Der Vorstand leitet das IKG. Er berät und ent-
scheidet in allen Fragen von allgemeiner und grund-
sätzlicher Bedeutung; insbesondere ist er für folgen-
de Aufgaben zuständig:
a) die Verabschiedung interner Regelungen;
b) die Beschlussfassung über die Forschungspla-

nung des IKG und die Durchführung von For-
schungsprojekten;

c) die Beratung der Mittelverteilung innerhalb des
Instituts und die Entscheidung über die Ver-
wendung der zugewiesenen Sachmittel;

d) die Entscheidung über den Einsatz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des IKG, soweit
diese nicht einer Professorin oder einem Profes-
sor zugeordnet sind;

e) Beschlussfassung über die Änderung der Ver-
waltungs- und Benutzungsordnung des IKG;

f) Besetzungsvorschläge für Stellen für akademi-
sche und weitere Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter gem. § 8 dieser Verwaltungs- und Benut-
zungsordnung.

Der Vorstand legt jährlich einen Bericht vor, der der
Mitgliederversammlung zur Kenntnisnahme und
dem wissenschaftlichen Beirat und dem Rektorat zur
Stellungnahme zugeleitet wird.

§ 5§ 5§ 5§ 5
Der Wissenschaftliche BeiratDer Wissenschaftliche BeiratDer Wissenschaftliche BeiratDer Wissenschaftliche Beirat

(1) Der Wissenschaftliche Beirat berät den Vorstand
in allen Fragen der Arbeit des IKG. Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:
- Den jährlichen Bericht des Vorstands entgegen

zu nehmen und dazu Stellung zu nehmen;
- Anregungen aus den Fakultäten der Universität

Bielefeld zu neuen Forschungsrichtungen zu ge-
ben;
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- Empfehlungen zu Grundsätzen der wissen-
schaftlichen Arbeit des IKG zu geben;

- Berichte der geschäftsführenden Leiterin oder
des geschäftsführenden Leiters des IKG über ge-
plante und durchgeführte Arbeitsvorhaben ent-
gegen zu nehmen und zu erörtern.

Der Wissenschaftliche Beirat nimmt außerdem zu
den Beschlüssen des Vorstandes zu Änderungen der
Verwaltungs- und Benutzungsordnung Stellung und
leitet seine Stellungnahme dem Rektorat der Uni-
versität Bielefeld zu. Der Beirat hat das Recht, dem
Rektorat jederzeit über die Arbeit des IKG zu be-
richten.

(2) Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus 9 Mit-
gliedern. Das Rektorat bestellt auf Vorschlag des
Vorstands die Mitglieder des Beirats für die Dauer
von vier Jahren. Wiederbestellung ist möglich.

§ 6§ 6§ 6§ 6
Die Geschäftsführende Leiterin oderDie Geschäftsführende Leiterin oderDie Geschäftsführende Leiterin oderDie Geschäftsführende Leiterin oder

Der Geschäftsführende LeiterDer Geschäftsführende LeiterDer Geschäftsführende LeiterDer Geschäftsführende Leiter

(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Profes-
sorin oder einen Professor zur geschäftsführenden
Leiterin oder zum geschäftsführenden Leiter, im
folgenden Sprecherin oder Sprecher genannt. Die
Amtszeit beträgt jeweils 2 Jahre. Wiederwahl ist
möglich.

(2) Die Sprecherin oder der Sprecher vertritt das IKG
innerhalb der Universität und führt dessen Ge-
schäfte in eigener Zuständigkeit. Sie oder er ist den
Mitgliedern des Vorstandes und dem Beirat gegen-
über auskunfts- und rechenschaftspflichtig und
erteilt der Mitgliederversammlung Auskunft.

§ 7§ 7§ 7§ 7
Die MitgliederversammlungDie MitgliederversammlungDie MitgliederversammlungDie Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung des IKG besteht aus
allen Mitgliedern gem. § 3 dieser Verwaltungs- und
Benutzungsordnung.

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der Spre-
cherin oder dem Sprecher schriftlich mindestens
einmal jährlich, außerdem auf Beschluss des Vor-
standes oder auf Antrag von mindestens einem
Viertel der Mitglieder des IKG einberufen.

(3) Die Mitgliederversammlung kann alle grundsätz-
lichen, den Geschäftsbereich des IKG betreffenden
Fragen (insbesondere der Mittelverteilung innerhalb
des Instituts) erörtern und Empfehlungen an den
Vorstand sowie an den Beirat aussprechen.

§ 8§ 8§ 8§ 8
Besetzungsvorschläge für Stellen fürBesetzungsvorschläge für Stellen fürBesetzungsvorschläge für Stellen fürBesetzungsvorschläge für Stellen für

wissenschaftliche und nichtwissenschaftlichewissenschaftliche und nichtwissenschaftlichewissenschaftliche und nichtwissenschaftlichewissenschaftliche und nichtwissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie

für wissenschaftliche Hilfskräftefür wissenschaftliche Hilfskräftefür wissenschaftliche Hilfskräftefür wissenschaftliche Hilfskräfte

Vorschläge zur Besetzung von dem IKG zugeordne-
ten Stellen akademischer und weiterer Mitarbeite-
rinnen oder Mitarbeiter und zur Einstellung von
wissenschaftlichen Hilfskräften macht der Vorstand
im Einvernehmen mit dem für den Aufgabenbereich
verantwortlichen Mitglied des IKG, in dem die Stel-
leninhaberin oder der Stelleninhaber oder die Hilfs-
kraft tätig werden soll, und nach Beratung mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit der
zukünftigen Stelleninhaberin oder dem zukünftigen
Stelleninhaber oder der zukünftigen Hilfskraft zu-
sammen arbeiten werden.

§ 9§ 9§ 9§ 9
Änderung der Verwaltungs- und BenutzungsorÄnderung der Verwaltungs- und BenutzungsorÄnderung der Verwaltungs- und BenutzungsorÄnderung der Verwaltungs- und Benutzungsordddd----

nungnungnungnung

Änderungen der Verwaltungs- und Benutzungsord-
nung beschließt der Vorstand mit Zustimmung des
Rektorats.

§ 10§ 10§ 10§ 10
InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten

Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung tritt am
Tage nach ihrer Bekanntgabe im Verkündungsblatt
der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntma-
chungen – in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwal-
tungs- und Benutzungsordnung vom 1. August 2007
(Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtli-
che Bekanntmachungen – Jg. 36 Nr. 18 S. 195)
außer Kraft.
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